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Erwägungen

E. 1
Eingangs gilt festzustellen, dass die Vorinstanz der zweiten Verfügung vom 3. Februar
1998 zu Recht lediglich die Bedeutung eines Parteiantrages beimass, nachdem die vom
Beschwerdeführer gegen die Verfügung der SAK vom 3. Oktober 1997 rechtzeitig
erhobene Beschwerde fälschlicherweise nicht an die zuständige Eidgenössische
Rekurskommission weitergeleitet worden war.

E. 2
Im Weitern kann sowohl in tatsächlicher wie in rechtlicher Hinsicht vollumfänglich auf den
angefochtenen Entscheid vom 12. November 1999 verwiesen werden, worin nach
umfassender Überprüfung der Berechnungsgrundlagen mit ausführlicher und
überzeugender Begründung, denen das Eidgenössische Versicherungsgericht nichts
beizufügen hat, zutreffend dargelegt wird, dass die Verwaltung die Altersrente des
Beschwerdeführers im Ergebnis richtig ermittelt und dabei gemäss Art. 33bis Abs. 1 AHVG
korrekt auf die bisherigen günstigeren Berechnungsgrundlagen der Invalidenrente abgestellt
hat.

Sämtliche in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde vorgetragenen Einwände vermögen an
diesem Ergebnis nichts zu ändern. Insbesondere ist nicht von Bedeutung, dass der
Versicherte, wie er geltend macht, in den Jahren 1993 bis 1995 Beiträge entrichtet hatte,
bestand doch sein Anspruch auf eine Invalidenrente bereits seit dem 1. September 1993.
Der Beginn des Rentenanspruchs ergibt sich im Übrigen aus Art. 29 Abs. 1 IVG und ist
entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht abhängig von der Raschheit beim
Erlass der Verfügung. Bei der Berechnung unter Berücksichtigung der Grundlagen der
Altersrente sind die Beiträge der Jahre 1993 bis 1995 überdies korrekt berücksichtigt
worden.

Auch fand das Jahr 1973 vollumfänglich Eingang in die Rentenberechnung.

Schliesslich hätte sich der Beschwerdeführer, wie die Vorinstanz richtig erkannte, gemäss
Art. 10 Abs. 1 der Verordnung über die freiwillige Alters-, Hinterlassenen- und
Invalidenversicherung für Auslandschweizer (VFV) innerhalb eines Jahres nach
Wohnsitzverlegung ins Ausland freiwillig versichern müssen, um die Beitragslücken der
Jahre 1996 und 1997 durch Nachzahlung schliessen zu können. Da dieser Beitritt zur
freiwilligen Versicherung für Auslandschweizer jedoch nicht erfolgte, wurde eine
Nachzahlung zu Recht abgelehnt. Daran vermag das Vorbringen des Beschwerdeführers, er
habe von diesem Recht keine Kenntnis gehabt und sei von den zuständigen Behörden
darüber nicht aufgeklärt worden, nichts zu ändern. Wie das Eidgenössische
Versicherungsgericht immer wieder betont hat, kann niemand aus der Unkenntnis des
Gesetzes Vorteile für sich beanspruchen ( BGE 113 V 88 mit Hinweisen). Der genannte



Einwand ist sodann auch unter dem Gesichtspunkt von Art. 11 VFV nicht zu hören. Danach
kann die Ausgleichskasse auf Gesuch hin in Einzelfällen die Frist zur Abgabe der
Beitrittserklärung um längstens ein Jahr erstrecken, wenn ausserordentliche Verhältnisse
vorliegen, die nicht vom Auslandschweizer selbst zu vertreten sind. Mangelndes Wissen
eines Versicherten um seine Rechte und Pflichten gehört aber nicht zu jenen Verhältnissen,
die eine Verlängerung der Beitrittsfrist nach Art. 11 VFV erlauben ( BGE 114 V 2 Erw. 4b
in fine), auch dann nicht, wenn die Auslandvertretung es unterliess, ihn auf die freiwillige
Versicherung aufmerksam zu machen ( BGE 97 V 213 ). Die
Verwaltungsgerichtsbeschwerde bietet mithin keine Veranlassung für eine von der
vorinstanzlichen Beurteilung abweichende Betrachtungsweise.

E. 3
Da die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offensichtlich unbegründet ist, wird sie im
Verfahren nach Art. 36a OG erledigt.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III. Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Rekurskommission der AHV/IV
für die im Ausland wohnenden Personen und dem Bundesamt für Sozialversicherung

zugestellt.
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